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Norm

AuslBG;

NAG 2005 §47 Abs3 Z3;

NAG 2005 §77 Abs1 Z1;

NAG 2005 §8 Abs2 Z3;

NAG 2005 §8 Abs2 Z4;

NAG 2005 §8 Abs2 Z5;

Rechtssatz

Eine "Niederlassungsbewilligung-Angehöriger" nach § 47 Abs. 3 Z 3 NAG 2005 berechtigt den Inhaber, wie sich klar aus

§ 8 Abs. 2 Z 5 NAG 2005 ergibt (vgl. demgegenüber etwa § 8 Abs. 2 Z 3 und 4 NAG 2005), nicht zur Ausübung einer

selbständigen Erwerbstätigkeit. Ist ein Fremder dennoch als Geschäftsführer tätig, verwirklicht er somit - weil

jedenfalls, unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit des AuslBG, den Zweckumfang der erteilten

Niederlassungsbewilligung überschreitend - das Tatbild des § 77 Abs. 1 Z 1 NAG 2005.Eine "Niederlassungsbewilligung-

Angehöriger" nach Paragraph 47, Absatz 3, ZiAer 3, NAG 2005 berechtigt den Inhaber, wie sich klar aus Paragraph 8,

Absatz 2, ZiAer 5, NAG 2005 ergibt vergleiche demgegenüber etwa Paragraph 8, Absatz 2, ZiAer 3 und 4 NAG 2005),

nicht zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit. Ist ein Fremder dennoch als Geschäftsführer tätig,

verwirklicht er somit - weil jedenfalls, unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit des AuslBG, den Zweckumfang der

erteilten Niederlassungsbewilligung überschreitend - das Tatbild des Paragraph 77, Absatz eins, Ziffer eins, NAG 2005.
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